
                                                                                   
Nachmittagsbetreuung 

der Freien Waldorfschule Ludwigsburg 
 

Vertrag 
 
zwischen _______________________________________________________________ 
 
und dem Verein für ein Freies Schulwesen, Waldorfschulverein e.V. 
 
Das Kind geb. am  Klasse 
  
 
Das Kind geb. am  Klasse 
  
 
Das Kind geb. am  Klasse 
  
 

besucht im Schuljahr 2023/2024  (01.09.2023 – 31.08.2024) die Nachmittagsbetreuung. 

 

 

 
Bitte kreuzen Sie jeweils die gewünschten Wochentage an.  
 
Mo  Di Mi Do Fr 
     
 

 
Monatliche Betreuungskosten für einen festen Tag pro Woche: 

 
 30,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für ein Kind (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 50,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 70,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 35,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für ein Kind (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 60,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 85,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 
Monatliche Betreuungskosten für zwei feste Tage pro Woche: 

 
 60,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für ein Kind (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 100,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 140,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 70,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für ein Kind (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 120,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 170,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 



Monatliche Betreuungskosten für drei feste Tage pro Woche: 

 
 90,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für ein Kind (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 150,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 210,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 105,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für ein Kind (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 180,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 255,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
Monatliche Betreuungskosten für vier feste Tage pro Woche: 

 
 120,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für ein Kind (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 200,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 280,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 140,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für ein Kind (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 240,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 340,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
Monatliche Betreuungskosten für fünf feste Tage pro Woche: 

 
 150,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für ein Kind (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 250,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 350,-- € - kurze Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (13.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 175,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für ein Kind (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 300,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für zwei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 425,-- € - lange Nachmittagsbetreuung für drei Kinder (12.30 Uhr - 17.00 Uhr) 
 
 
Die Teilnahme am Mittagstisch ist verpflichtend und kostet pro Essen 3,80 €. Die Essenskosten werden monatlich im 
Voraus Ihrem Konto belastet. Eine Rückerstattung bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen ausgeschlossen. 
 

 Von dem Merkblatt zu unseren Betreuungsangeboten und der Einverständniserklärung zur Abholung und zum 
Verlassen der Kernzeiträume habe ich Kenntnis genommen. 

 

Wichtige Neuerung: 
 

Die Einrichtung darf nur Kinder betreuen, die nachweislich gemäß der Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission (Stiko) ausreichend Impfschutz gegen Masern besitzen, gegen Masern immun 
sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können (§ 20 Abs. 9 Satz 1 
Infektionsschutzgesetz). 
Wird der Nachweis nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erbracht (Impfausweis, 
Impfbescheinigung, ärztliches Attest), kann die Betreuung nicht erfolgen. Die vertraglich 
vereinbarten Leistungen (Entgelte o.ä.) sind in diesem Fall zu entrichten. 
 
Lastschrift-Mandat 
 

Hiermit ermächtige ich den Verein für ein Freies Schulwesen, Waldorfschulverein e.V., den fälligen Beitrag für die Kernzeitbetreuung 
in der jeweiligen Höhe mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, die vom Verein auf mein Konto 
ausgestellten Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Woche, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meiner Bank vereinbarten Bedingungen. 
 
Mandatsreferenz-Nr.    Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins DE86FWS00000318327 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

 
 
 Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 Ort, Datum Unterschrift des Vorstandes 
 


